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Schulausschuss Rainer Weichelt 
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Entscheidung 27.09.2021 5 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Einrichtung von Grundschulen des Gemeinsamen Lernens zum Schuljahr 2021/2022 

 
Begründung: 

 

Das Schulamt für den Kreis Recklinghausen als untere Schulaufsichtsbehörde hat mit Ver-

fügung vom 05.07.2021 mitgeteilt, dass mit Beginn des Schuljahres 2021/22 unter Bezug-

nahme auf den Masterplan Grundschule Gemeinsames Lernen an der Lambertischule und 

an der Pestalozzischule gem. § 20 Abs. 5 Schulgesetz i. V. m. dem Runderlass des Ministe-

riums für Schule und Bildung vom 12.03.2021 dauerhaft eingerichtet werden soll. Die Ein-

richtung des Gemeinsamen Lernens betrifft Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Ent-

wicklungsstörungen (Förderschwerpunkte Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale 

Entwicklung). 

 

Grundsätzlich soll in Gladbeck, bezogen auf alle Förderschwerpunkte, nach Möglichkeit die 

nächstgelegene Grundschule mit einem Angebot im Gemeinsamen Lernen für die Schüle-

rinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Das Gemeinsame Lernen in der Grundschule 

folgt dabei der Grundphilosophie „Kurze Beine - kurze Wege“. Es soll daher grundsätzlich 

an allen Grundschulen eingerichtet werden. Angesichts des derzeitigen Mangels an ent-

sprechend ausgebildeten Lehrkräften für sonderpädagogische Förderung ist nach Aussage 

des Schulamtes eine Ausweitung des Gemeinsamen Lernens nur schrittweise erreichbar. 

Neben den bisherigen Grundschulen des Gemeinsamen Lernens (Wittringer Schule, Mosa-

ikschule, Südparkschule) soll daher zum Schuljahr 2021/22 das Angebot an der Lamber-

tischule und an der Pestalozzischule eingerichtet werden. 
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Darüber hinaus beabsichtigt das Schulamt, an der Mosaikschule und an der Wittringer 

Schule ein weiteres Angebot für den Förderschwerpunkt „körperliche und motorische Ent-

wicklung“ vorzuhalten, da beide Schulen barrierefrei ausgerichtet sind. 

 

Bei den Unterstützungsbedarfen „Geistige Entwicklung“, „Hören und Kommunikation“ so-

wie „Sehen“ werden im Einzelfall die erforderlichen Rahmenbedingungen überprüft und in 

Absprache mit der unteren Schulaufsichtsbehörde Einzelintegration ermöglicht.  

 

Der personellen Ausstattung wird das Schulamt durch Zuweisung entsprechender Stellen-

anteile die Rechnung tragen. 

 

Zur Einrichtung und Erweiterung von Förderschwerpunkten im Gemeinsamen Lernen wird 

die Stadt Gladbeck gem. § 20 Abs. 5 Schulgesetz um Zustimmung gebeten. Eine Zustim-

mung des Schulträgers kann nur verweigert werden, wenn die Schule sächlich nicht ausge-

stattet ist und auch nicht mit einem vertretbaren Aufwand dafür ausgestattet werden kann. 

 

Das Land gewährt jährlich einen Belastungsausgleich gemäß § 1 des Gesetzes zur Förde-

rung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Der Anteil der Stadt Glad-

beck für das Schuljahr 2020/2021 betrug 96.564,79 € (Bescheid vom 14.12.2020). Der v. g. 

Lastenausgleich beinhaltet die Förderung von Sachkosten des Schulträgers im Sinne von    

§ 94 Schulgesetz NRW (Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen 

Schulgebäude und Schulanlagen, Ausstattung der Schulen, notwendige Haftpflichtversi-

cherungen, Kosten der Lernmittelfreiheit und Schülerfahrkosten). Es ist zu erwarten, dass 

der Anteil für das Schuljahr 2021/2022 in gleicher Größenordnung ausfallen wird.  

 

Das Schulamt für den Kreis Recklinghausen sieht die Voraussetzungen an den vorgenann-

ten Schulen als erfüllt. Nach Mitteilung der Schulrätin sind die Schulleitungen im Vorfeld in 

den Entscheidungsprozess eingebunden worden.  

 

Die Schulkonferenzen der vorgenannten Schulen sind mit Schreiben vom 19.07.2021 gem. 

§ 76 Nr. 8 Schulgesetz beteiligt worden. Die Beteiligung erfolgte in Form der Anhörung. 

Die bisher eingegangen Stellungnahmen sind der Vorlage als Anlage beigefügt.  

 

Über das Ergebnis wird in der Sitzung mündlich berichtet. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

Die finanziellen Auswirkungen (zusätzliche Ausstattung der Schulen, notwendige Haftpflichtversiche-

rungen, Kosten der Lernmittelfreiheit und Schülerfahrkosten) werden im Rahmen der Anforderungen 

an den Schulträger nach § 20 Abs. 5 Schulgesetz NRW als tragfähig eingeschätzt. In der Regel sind für 

die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Entwicklungsstörungen keine wesentli-

chen investiven Maßnahmen zu erwarten. Die Gebäude der Wittringer Schule und der Mosaikschule 

sind bereits barrierefrei ausgerichtet.  

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Entscheidung des Schulamtes für den Kreis Recklinghausen vom 05.07.2021 zur Ein-

richtung des Gemeinsamen Lernens an der Lambertischule und an der Pestalozzischule ab 

Schuljahr 2021/2022 wird gem. § 20 Abs. 5 Schulgesetz NRW zugestimmt.  

 

Außerdem wird der Entscheidung des Schulamtes für den Kreis Recklinghausen vom 

05.07.2021 zur Ausweitung des Gemeinsamen Lernens an der Mosaikschule und an der 

Wittringer Schule mit dem zusätzlichen Angebot „Körperliche und motorische Entwicklung“ 

ab Schuljahr 2021/2022 gem. § 20 Abs. 5 Schulgesetz zugestimmt. 

 

  

Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 

 

 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 Schulausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


